
   

 

  Fortbildung Modul 1 Ortswegewarte 

16. November 2019 

 

Ort:  Nach Nennung 

Zeit: 09:00 bis 16:00 Uhr 

                               Teilnahmebedingungen 

1. Anmeldung:  
Die Anmeldung zur Fortbildung als Ortswegewart in Bad Blankenburg,  
am 16. November 2019, erfolgt auf dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular und ist 

verbindlich.  

Die Annahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung.  

Die Lehrgangsstärke ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Die Zusage erfolgt chronologisch 

nach Eingang der Anmeldung.  

Ein Anspruch auf eine Teilnahme besteht nicht  

Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2019  

2. Zugangsvoraussetzungen:  
An der Fortbildung teilnehmen können:  

- Wegewarte, die einen Grundlehrgang absolviert haben 

- Ortswegewarte aus Kommunen  

- Wegewarte aus Vereinen die im Deutschen Wanderverband organisiert sind   

   und in Kommunen tätig sind  

- Mitarbeiter aus touristischen Einrichtungen, die Wege betreuen  

- Interessenten, die sich in der Wegearbeit engagieren wollen 

 
3. Teilnahmegebühr:  

  Die Teilnahmegebühr für die 8-stündige Fortbildung werden vom TMWWDG   

  getragen 

 

4. Leistungen  
   - Vermittlung der Lehrinhalte auf der Grundlage „Touristisches Wanderwegekonzept 
     Thüringen 2025“ 
   - Praxisleitfaden 
   - Teilnahmebescheinigung  
   - Lehrmaterialien                   
               

Thüringer Wanderakademie e.V. 
Mitglied im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e.V. 

Mitglied im Thüringen Wandervereine e.V.  

Mitglied im Thüringer Gebirgs- und Wanderverein e.V. 

Mitglied im Landessportbunt Thüringen e.V. 

Mitglied der Deutschen Wanderakademie 
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5. Leistungsänderungen: 
Änderungen und Abweichungen einzelner Leistungen sind gestattet. soweit die 
Änderungen und Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Veranstaltung nicht beeinträchtigen. Über Leistungsänderungen werden Sie von uns 
unverzüglich unterrichtet. 
 
6. Rücktritt von der Veranstaltung:  
Sie können jederzeit vor Beginn der Veranstaltung durch schriftliche Erklärung 
zurücktreten. Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktritts-
erklärung in der Geschäftsstelle der TWA. 
 
 
 
 

 


